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B 5.6 Verfahren

 Anträge auf Gewährung einer nicht rückzahlbaren Zuwen-
dung (Zuschuss) können bei der Bewilligungsbehörde lau-
fend gestellt werden.

B 6 Maßnahme „Kleinstunternehmen der Grundversorgung“

B 6.1 Gegenstand der Förderung 

B 6.1.1 Sicherung, Schaffung, Verbesserung und Ausdehnung der 
Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung.

B 6.1.2 Zuwendungsfähig sind:

a) Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter, einschließ-
lich des Erwerbs der Vermögenswerte einer Betriebs-
stätte, deren Förderung die Bedingungen der Verord-
nung (EU) Nr. 1407/2013 (Allgemeine-De-minimis) der 
Kommission über die Anwendung der Artikel 107 und 
108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union auf De-minimis-Beihilfen erfüllen,

b) Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen, Archi-
tekten- und Ingenieurleistungen können ebenfalls 
gefördert werden, sofern sie im Zusammenhang mit der 
Umsetzung des Investitionsvorhabens entstehen.

B 6.1.3 Nicht zuwendungsfähig sind:

a) Erwerb von Gesellschaftsanteilen, soweit sie nicht zur 
Erfüllung des Zuwendungszweckes erforderlich sind,

b) laufender Betrieb,

c) Unterhaltung,

d) Umsatzsteuer und unbare Eigenleistungen,

e) Investitionen in Wohnraum,

f) Erwerb unbebauter Grundstücke,

g) über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) förderfähige Vor-
haben,

h) Energiegewinnungsanlagen sowie damit zusammen-
hängende technische Einrichtungen, die nach EEG oder 
KWKG förderfähigen Strom oder förderfähige Wärme 
erzeugen,

i) Ersatzinvestitionen,

j) Umschuldungen und Nachfinanzierungen bereits abge-
schlossener Vorhaben, Anschlussfinanzierungen und 
Prolongationen.

B 6.2 Zuwendungsempfänger

 Gefördert werden eigenständige Kleinstunternehmen mit 
weniger als 10 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 
unter 2 Mio. Euro im Sinne des Artikels 2 Abs. 3 des Anhangs 
der Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betref-
fend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der klei-
nen und mittleren Unternehmen [ABl. L 124 vom 20.5.2003,  
S. 39].

 Nicht förderfähig sind landwirtschaftliche Unternehmen 
im Sinne der Maßnahmen A 3, B 3, C 3 und D 3 der För-
derrichtlinie „Investitionsförderung landwirtschaftlicher 
Unternehmen“ vom 15. März 2017 (ThürStAnz Nr. 16/2017 
S. 523), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 
5. November 2019 (ThürStAnz Nr. 48/2019 S. 2012) sowie 
Ärzte, Psychotherapeuten und Apotheker.

B 6.3 Zuwendungsvoraussetzungen

 Die Förderung erfolgt in ländlich geprägten Orten. 
 Die ländlich geprägten Ortsteile in den Oberzentren Erfurt, 

Jena und Gera werden von der Förderung ausgenommen.

 Darüber hinaus ist eine Förderung nur zulässig, wenn die 
Bewilligungsbehörde den Bedarf für die Bereitstellung des 
betreffenden Gutes oder der betreffenden Dienstleistung 
der Grundversorgung unter Berücksichtigung gleichartiger, 
bereits bestehender Einrichtungen in Ortsnähe festgestellt 
oder bestätigt hat.

B 6.4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen

B 6.4.1 Die Zuwendungen werden als Projektförderung nach der VV 
Nr. 2.1 zu § 23 ThürLHO in Form einer Anteilsfinanzierung als 
nicht rückzahlbare Zuwendungen (Zuschüsse) gewährt.

B 6.4.2 Die Zuwendungen für Investitionen können als Zuschüsse 
von bis zu 45 % der förderfähigen Ausgaben als De-mini-
mis-Beihilfe gewährt werden.

B 6.4.3 Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 10.000 Euro. 

B 6.4.4 Der Gesamtwert der einem Kleinstunternehmer gewährten 
De-minimis-Beihilfen darf 200.000 Euro bezogen auf einen 
Zeitraum von 3 Jahren nicht übersteigen.

B 6.5 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

B 6.5.1 Der Zuwendungsempfänger hat

a) die erforderliche Qualifikation für die Führung des 
Betriebes, 

b) ein Wirtschaftlichkeitskonzept sowie

c) die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung, ggf. unter 
Vorlage der Bestätigung der Hausbank

 nachzuweisen.

B 6.5.2 Die Förderung von Investitionen erfolgt unter dem Vorbehalt 
des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

a) Bauten und baulichen Anlagen innerhalb eines Zeit-
raumes von 12 Jahren ab Fertigstellung bzw. ab Erwerb 
der Betriebsstätte,

b) Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte inner-
halb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Lieferung bzw. ab 
Erwerb der Betriebsstätte,

c) EDV-Ausstattungen innerhalb eines Zeitraumes von  
3 Jahren nach Fertigstellung 

 veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck entspre-
chend verwendet werden.

 Die Einhaltung der Zweckbindungsfrist ist von der Bewilli-
gungsbehörde zu prüfen.

B 6.5.3 Ausgaben, die aus Mitteln anderer öffentlicher Förderpro-
gramme gefördert werden, dürfen nicht gleichzeitig nach 
diesen Grundsätzen gefördert werden. 

 Eine Kumulation mit Mitteln der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau, der Landwirtschaftlichen Rentenbank, der Förder-
banken der Länder sowie des Programms zur Wettbewerbs-
fähigkeit von Unternehmen und für Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren Unternehmen ist möglich, 
sofern hierbei die beihilferechtlichen Förderhöchstgrenzen 
nicht überschritten werden.
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B 6.6 Verfahren

B 6.6.1 Antragsverfahren zur Projektförderung

 Anträge auf Gewährung einer nicht rückzahlbaren Zuwen-
dung (Zuschuss) können bei der Bewilligungsbehörde lau-
fend gestellt werden. 

B 7 Maßnahme „Einrichtungen für lokale Basisdienstleis-
tungen“

B 7.1 Gegenstand der Förderung

B 7.1.1 Schaffung, Sicherung, Verbesserung und Ausdehnung von 
Einrichtungen der Grundversorgung für die ländliche Bevöl-
kerung.

B 7.1.2 Zuwendungsfähig sind:

a) der Kauf sowie Investitionen in stationäre und mobile Ein-
richtungen für lokale Basisdienstleistungen, 

b) der erforderliche Grundstückserwerb, soweit dieser  
10 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben nicht 
übersteigt.

 Konzeptionelle Vorarbeiten und Erhebungen in diesem 
Zusammenhang sowie Projektausgaben für Architekten- 
und Ingenieurleistungen können ebenfalls gefördert werden.

B 7.1.3 Nicht zuwendungsfähig sind:

a) der Erwerb von Geschäftsanteilen,

b) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen nach dem 
BauGB,

c) Leistungen der öffentlichen Verwaltung,

d) laufender Betrieb,

e) Unterhaltung,

f) Erwerb unbebauter Grundstücke,

g) Energiegewinnungsanlagen sowie damit zusammen-
hängende technische Einrichtungen, die nach EEG oder 
KWKG gefördert Strom oder Wärme erzeugen,

h) Einrichtungen der medizinischen Versorgung, die über 
die lokalen Bedürfnisse der Bevölkerung in ländlichen 
Orten hinausgehen,

i) Vorhaben, die Universitäten, Hochschulen oder Berufs-
schulen betreffen,

j) stationäre Nahversorgungseinrichtungen für Waren und 
Dienstleistungen mit einer Verkaufsfläche von mehr als 
400 Quadratmetern.

B 7.2 Zuwendungsempfänger

B 7.2.1 Gemeinden, Gemeindeverbände, Teilnehmergemeinschaf-
ten und deren Zusammenschlüsse sowie gemeinnützige 
juristische Personen.

B 7.2.2 Natürliche Personen, Personengesellschaften, sowie nicht 
unter Nummer B 7.2.1 genannte juristische Personen des 
öffentlichen Rechts sowie des privaten Rechts.

 Sofern es sich um Unternehmen mit eigener Rechtsträger-
schaft handelt, sind nur eigenständige Kleinstunternehmen 
mit weniger als 10 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 
von unter 2 Mio. Euro im Sinne des Artikels 2 Abs. 3 des 
Anhangs der Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 
betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie 
der kleinen und mittleren Unternehmen [ABl. L 124 vom 
20.5.2003, S. 39] zuwendungsberechtigt.

B 7.3 Zuwendungsvoraussetzungen

B 7.3.1 Die Förderung erfolgt in ländlich geprägten Orten. Hierunter 
fallen Gemeinden und Ortsteile bis 10.000 Einwohner.

 Die ländlich geprägten Ortsteile in den Oberzentren Erfurt, 
Jena und Gera werden von der Förderung ausgenommen.

 
B 7.3.2 Die Förderung ist nur zulässig, wenn die Bewilligungs-

behörde den Bedarf für die Bereitstellung des betreffenden 
Gutes oder der betreffenden Dienstleistung der Grundver-
sorgung unter Berücksichtigung gleichartiger, bereits bestehen-
der Einrichtungen in Ortsnähe festgestellt oder bestätigt hat.

B 7.3.3 Vorhaben, die nach der Maßnahme B 6 zuwendungsfähig 
sind, können nicht im Rahmen dieser Maßnahme gefördert 
werden.

B 7.4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen

B 7.4.1 Die Zuwendungen werden als Projektförderung nach der VV 
Nr. 2.1 zu § 23 ThürLHO in Form einer Anteilsfinanzierung als 
nicht rückzahlbare Zuwendungen (Zuschüsse) gewährt.

 Für die Finanzierung der Vorhaben können Zuschüsse in 
Höhe von bis zu 65 % der zuwendungsfähigen Ausgaben 
gewährt werden.

B 7.4.2 Die Fördersätze können für Zuschüsse an finanzschwache 
Gemeinden um bis zu 20 Prozentpunkte erhöht werden. 

 Als finanzschwach im Sinne dieser Förderrichtlinie gelten die 
50 % aller Gemeinden mit der geringsten SKMZ/Einwohner. 
Maßgebend sind die vom Thüringer Landesamt für Statistik 
veröffentlichten Daten für das Antragsjahr.

B 7.4.3 Vorhaben mit zuwendungsfähigen Ausgaben unter 7.500 Euro 
werden nicht bezuschusst. Die Bewilligungsbehörde kann 
Ausnahmen zulassen.

B 7.4.4 Es werden nur Vorhaben bezuschusst, deren zuwendungs-
fähige Ausgaben weniger als 2 Mio. Euro betragen.

B 7.5 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

B 7.5.1 Die Vorhaben sollen auf Grundlage eines Plans nach der 
Maßnahme B 2, einer regionalen Entwicklungsstrategie 
(LEADER) oder Konzepten der Dörfer ausgewählt werden, 
aus denen die geplanten Vorhaben für eine nachhaltige  
Dorfentwicklung unter besonderer Berücksichtigung der 
demografischen Entwicklung und der Ziele gleichwertiger 
Lebensverhältnisse hervorgehen.

B 7.5.2 Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs für 
den Fall, dass die geförderten

a) Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen innerhalb 
eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fertigstellung,

b) Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte inner-
halb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Lieferung und

c) EDV-Ausstattungen innerhalb eines Zeitraumes von  
3 Jahren ab Fertigstellung

 veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck entspre-
chend verwendet werden.

 Die Einhaltung der Zweckbindungsfrist ist von der Bewilli-
gungsbehörde zu prüfen.

B 7.5.3 Soweit Vorhaben beihilferechtlich relevant sind und nicht 
unter Artikel 42 AEUV fallen, gilt:

 Die Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 (Allgemeine-De-minimis)  
über die Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV auf  
De-minimis-Beihilfen wird angewendet. 
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